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der Abgeordneten 

und Kollegen 

Anfrage 

Dr.Michael Graff 

an den Bundesminister für Justiz 

betreffend das Strafverfahren gegen Udo Proksch 

Die Antwort (1230/AB) des Bundesministers für Justiz auf die an 

ihn gerichtete schriftliche Anfrage Nr.1271/J betreffend die 

Behinderung der Staatsanwaltschaft Wien im Verfahren gegen udo 

Proksch ist in mehrfacher Hinsicht aufklärungsoodürftig. 

o So wird auf Seite 2 der Anfragebeantwortung (zu den Punkten 

3 bis nausgeführt~ daß die Oberstaatsanwaltschaft Wien 

ihre Ablehnung des von der Staatsanwaltschaft Wien beab­

sichtigten Vorhabens auf Antragstellung auf Einleitung der 

Voruntersuchung gegen Vdo Proksch (Bericht vom 13.3.1985) 

dem Bundesministerium für Justiz gegenüber nicht schrift­

lich~sondern nur fernmündlich darlegte. Ebenso unter-

ließ es das Bundesministerium für Justiz~ seine - von 

der Staatsanwaltschaft Wien abweichende - Meinung schrift­

lich der Oberstaatsanwaltsch~ft Wien zukommen zu lassen~ 

sondern begnügte sich gleichfalls mit einer telefonischen 

Weisung an die Oberstaatsanwaltschaft Wien. 

Diese Vorgangsweise erscheint deshalb nicht unbedenklich~ 

weil damit der Staatsanwaltschaft Wien eine - letzlieh vom 
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Bundesministerium für Justiz ausgehende - Weisung er­

teilt wurde, die sich gegen das von ihr in Aussicht ge­

nommene Vorhaben richtete, ohne daß sich das Bundesminis­

terium für Justiz nach außen hin schriftlich deklarierte. 

Dies wiederum ist im Lichte der derzeit laufenden Ver­

handlungen über das Staatsanwaltschaftsgesetz bemerkens­

wert, weil die diesen Verhandlungen zugrunde liegenden 

Intitiativantrage der ~sterreichischen Volkspartei 

(70/A) und der Regierungsrarteien (Nr.94/A) übereinstimmend 

in solchen Fallen ausdrücklich die Schriftlichkeit der 

Weisungen vorsehen, nur ausnahmsweise (bei Gefahr in Ver­

zug) die Mündl~hkeit zulassen, jedenfalls aber die schrift­

liche Bestatigung einer mündlich erteilten Weisung vor­

schreiben. 

o Auf Seite 3 f (zu den Punkten 12 und 13) wird vom Bundes­

ministerium für Justiz auf den Erlaß vom 14.5.1985 ver­

wiesen, mit welchem ausdrücklich auf eine Berichterstattung 

über die beabsichtigte Antragstellung zu einzelnen Ver­

fahrensschritten im Zuge der anhangigen gerichtlichen 

Vorerhebungen verzichtet wupde. Diese Formulierung 

schließt jedoch, da in ihr der einschrankende Passus 

"im Zuge der anhangigen gerichtlichen Vorerhebungsn" 

enthalten ist, das Recht der Staatsanwaltschaft Wien, ohne 

vorherige Genehmigung durch die Oberstaatsanwaltschaft 

Wien und das Bundesministerium für Justiz einen Antrag 

auf Einleitung der Voruntersuchung gegen Udo Proksch 

beim Untersuchungsrichter zu stellen, aus, ohne daß aber 

die Anfragebeantwortung eine Begründung dafür gibt, wes­

halb gerade dieser Verfahrensschritt nicht der eigenen 

Beurteilung durch den mit der Materie am besten ver­

trauten Ver~ter der Anklagebehörde, namlich den zu­

standigen Beamten der Staatsanwaltschaft Wien, vorbehalten 

bleiben soll. 
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o Auf Seite 4 der Anfragebeantwortung(zu den Punkten 12 

und 13) Legt der Justizminister seinen Standpunkt zur 

Frage der Zweckmäßigkeit der Führung bloßer Vorerhebungen 

(anstatt einer Voruntersuchung) dar, indem er ausführt, 

daß "gerichtLiche Vorerhebungen in gLeicher Weise wie 

eine Voruntersuchung eine KLärung des Sachverhalts und 

die Beachtung des Gebots, daß die zur Belastung und die 

zur Verteidigung des BeschuLdigten dienenden Umstände mit 

gLeicher SorgfaLt zu berücksichtigen sind (§ 3 StPO), 

gewährLeisten". 

Darauf wäre jedoch zu erwidern, daß die Strafprozeßordnung -

entgegen den Darlegungen in der Anfragebeantwortung -

einen deutLichen Unterschied zwischen Vorerhebungen und 

Voruntersuchung macht. Während erstere zufoLge des § 88 

Abs.1 StPO nur dazu dienen, um die nötigen A n h alt s -

p unk te für die Veranlassung eines Strafverfahrens 

wider eine bestimmte Person (oder für die ZurückLegegu9g 

der Anzeige) zu erlangen, hat die Voruntersuchung den 

Zweck, die gegen eine b e s tim m t e Person er-

hobenen Anschuldigungen einer strafbaren HandLung einer 

vorläufigen Prüfung zu unterwerfen(§ 91 Abs.2 StPO). 

o Im übrigen kann von "Beschuldigtem" (diesen Ausdruck ver­

wendet die Anfragebeantwortung auf Seite 4) überhaupt 

erst dann gesprochen werden, wenn zumindest die Vorunter­

suchung eingeleitet worden ist (§ 38 Abs.1 StPO), während 

im Stadium der Vorerhebungen lediglich vom "Verdächtigen" 

die Rede ist (§ 38 Abs.3 StPO), sodaß auch unter diesem 

Gesichtspunkt die vom Justizminister vermeinte Gleich­

stellung von Vorerhebungen und Voruntersuchung straf­

prozessual nicht gedeckt ist. 

o Schließlich wird in diesem Punkt der Anfragebeantwortung 

auch völLig außer Betrach~ gelassen, daß - was gerade 

im gegenständlichen Straffall von besonderer Bedeutung wäre -
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im Falle der Einleitung der Voruntersuchung {anders als 

bei bloßen Vorerhebungen} der Untersuchungsrichter das 

Verfahren 0 h n e Bindung an die Anträge des Staats­

anhlaltes führen k8nnte und dadurch das Schhlergehlicht 

der Verfahrensführung von der hleisungsgebundenen Anklage­

beh8rde {und damit vom Bundesminister für Justiz als ober­

sten Repräsentanten der Weisungshierarchie}auf das un­

abhängige Gericht überginge. 

o Gleichfalls auf Seite 4 der Anfragebeanthlortung {zu den 

Punkten 12 und 13}verhleist der Bundesminister für Justiz 

darauf~ daß die neuerliche Prüfung auf Stellung eines 

Antrages auf Einleitung der Voruntersuchung von der 

Durchführung der bereits vom Staatsanhlalt beantragten 

Erhebungen {Rechtshilfevernehmungen in der Schhleiz} 

abhängig gemacht hlerde . Dies k8nnte den Eindruck er­

hlecken~ daß andere in der Zhlischenzeit aufgetauchte 

{bZhl. noch auftauchende} Verdachtsmomente gegen Udo 

Proksch keinen Anlaß zu einer neuerlichen Prüfung geben 

sollten~ gleichgültig hlie gehlichtig sie sind~und die 

Staatsanhlaltschaft Wien sich mit der Frage der Antrag­

stellung auf Einleitung der Voruntersuchung überhaupt 

erst nach Durchführung der Erhebungen in der Schhleiz b~­

fassen darf~ unabhängig davon~ ob nicht mittlerhleile 

Udo Proksch {im Inland} in anderer Weise schhlerstens 

belastet hlird. 

Zur AUfklärung all dieser Unstimmigkeiten in der Anfragebeant­

hlortung Nr 1230 richten daher die unterfertigten Abgeordneten 

an den Bundesminister für Justiz folgende 

A n fra g e : 

1) Weshalb hlar im Zusammenhang mit dem Bericht der Staatsanhlalt­

schaft Wien vom 13.3.1985~ hlomit um Genehmigung zur Antrag-
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stellung auf Einleitung der Voruntersuchung gegen Udo Proksch 

ersucht wurde, derartige Eile geboten (Gefahr im Verzug), 

daß die Oberstaatsanwaltschaft Wien und das Bundesministerium 

für Justiz nicht - wie üblich - schriftlich, sondern nur 

fernmündlich miteinander verkehrten? 

2) Weshalb wurde die fernmündlhhe Weisung des Bundesministeriums 

für Justiz, mit welcher der Vorhabensbericht der Staatsanwalt-

schaft Wien ~uf Antragstellung auf Einleitung der Vor-

untersuchung gegen Udo Proksch abgelehnt wurde, nicht zu­

mindest nachträglich schriftlich bestätigt? 

3) Weshalb ist dies unterblieben, obwohl eine solche schriftliche 

Bestätigung in beiden derzeit in Verhandlung stehenden Initia­

tivanträgen betreffend ein Staatsanwaltschaftsgesetz vorge­

sehen ist? 

4) Ist in dieser Unterlassung ein Präjudiz Ihrerseits dafür 

zu erblicken, "daß Ihrer Ansicht nach von den diesbezüglichen 

Vorstellungen der Initiativanträge abgegangen und die Not­

wendigkeit der schriftlichen Bestätigung einer mündlich (fern­

mündlich) erteilten Weisung nicht Gesetz werden soll? 

5) Weshalb wurde zwar der Staatsanwaltschaft Wien im Verfahren 

gegen Udo Proksch freie Hand bezüglich der Antragstellung 

im Rahmen der Vorerhebungen, nicht jedoch für die Antrag­

stellung auf Einleitung der Voruntersuchung gelassen? 

6) Vertreten Sie die Rechtsansicht, daß zwischen gerichtlichen 

Vorerhebungen und der Voruntersuchung kein Unterschied be­

steht, wie dies im letzten Satz der Anfragebeantwortung 

Nr.1230 zum Ausdruck gebracht wird? 

7) Wenn ja: Wie läßt sich diese Rechtsansicht mit der Gesetzes­

lage - insbesondere mit den Bestimmungen der IX. und X. Haupt­

stüeke der Strafprozeßordnung sOwie mit § 38 StPO - in 
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Einklang bringen? 

8J Ist es der Staatsanwaltschaft Wien vor Einlangen der Er­

gebnisse der beantragten Erhebungen {Rechtshilfevernehmungen 

.. 

in der Schweiz} verwehrt, neuerlich eine UberprUfung in Richtung 

Antragstellung auf Einleitung der Voruntersuchung vorzunehmen, 

auch wenn sich in der Zwischenzeit andere gewichtige Verdachts­

momente gegen Udo Proksch ergeben? 

9} Wenn ja: Weshalb? 

10} Wenn nein: Wurde dies der Staatsanwaltschaft Wien mit un­

mißverständl~her Klarheit erlaßmäßig eröffnet? 
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